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Den Entwurf des im Betreff genannten Bundesgesetzes hat die Bundesarbeitskammer 
vorerst nicht erhalten. Erst nach Verlangen wurde der Entwurf zur Stellungnahme 
übermittelt. Es darf an die einschlägigen Bestimmungen verwiesen werden. 

In der Sache nimmt die Bundesarbeitskammer zu dem im Betreff genannten Gesetz wie 
folgt Stellung: 

Da auf internationaler Ebene kaum wirksame Mechanismen zur Sicherstellung der 
Berücksichtigung und Durchsetzung von Menschenrechten und sozialen Grundrechten 
bestehen, sollte im Bereich der Mittelvergabe von internationalen Finanz- und 
Entwicklungsinstitutionen darauf besonders geachtet werden, eben diesen Rechten zum 
Durchbruch zu verhelfen und sicherzustellen, daß die geförderten Investitionen und Mittel 
möglichst breiten Bevölkerungsschichten zugute kommen. 

Ansatzpunkte hierfür wären zunächst, die Berücksichtigung der ILO-Konventionen über 
fundamentale Rechte (Konvention Nr 29,87,98, 100, 105, 111 und 138) sowie der 
Menschenrechtskonvention sicherzustellen, sowie ein besonderes Augenmerk darauf zu 
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legen, daß auf die in den Statuten der Bank verankerten Auflagen bei der Mittelvergabe 
betreffend Armutsbekämpfung und Umweltüberlegungen, aber auch die Förderung der 
Gesundheitsversorgung, der Bildung und der Gleichberechtigung auch tatsächlich 
Berücksichtigung finden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Präsident: 

Mag Herbert Tumpel 
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